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         Anlage 3 

 

Satzung 
 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Sportstätten und Schulbädern der 
Stadt Köln sowie des Neptunbades (Sportstättensatzung) 

 
 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom XX.XX.2018 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (SGV.NW.2023) diese Satzung beschlossen. 

 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Benutzung von Sportstätten und Schulbädern der Stadt Köln 
sowie des Neptunbades (Sportstättensatzung) vom 07.07.1998 wird wie folgt geändert:  
 
§ 7 “Gebühren” erhält folgende neue Fassung: 

 
“§ 7 Gebühren/Entgelte 

 
Für die Inanspruchnahme der in § 2 Abs. 1 aufgeführten Einrichtungen werden, 
soweit es sich nicht um eine schulische Nutzung handelt, bis zum 31.12.2017 
Gebühren nach Maßgabe der Sportstättengebührensatzung in deren jeweils 
geltenden Fassung erhoben. 
 
Für die Inanspruchnahme der in § 2 Abs. 1 aufgeführten Einrichtungen werden, 
soweit es sich nicht um eine schulische Nutzung handelt, ab dem 01.01.2018 
Entgelte nach Maßgabe der Entgeltordnung für die Benutzung von Sportstätten 
und Schulbädern der Stadt Köln sowie der städtischen Nutzungszeiten in den 
Bädern der KölnBäder GmbH und des Schwimmleistungszentrums in der jeweils 
geltenden Fassung erhoben.“ 

 

 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2017 in Kraft. 
 


